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 Veröffentlicht am 13.07.1999

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Die Behauptung über eine Verurteilung der Klägerin zur Steuernachzahlung in Verbindung mit einer

Bildverö3entlichung verletzt ungeachtet ihrer allfälligen Richtigkeit die berechtigten privaten geschäftlichen Interessen

des Klägers, der eine Verletzung seiner steuerlichen Privatsphäre (des Steuergeheimnisses) gegenüber der breiten

Ö3entlichkeit nicht hinnehmen muß, auch wenn er von der Steuerbehörde zu einer Steuernachzahlung verhalten

worden sein mag.
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